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Nutzungsplanung

Roman Schlömmer erläutert den letzten Schliff
Der Bezirk hat aufgrund der 
Rückmeldungen und Einspra-
che zur ersten Auflage der 
Nutzungsplanungsrevision die 
Zonenpläne und das Bauregle-
ment noch einmal überarbeitet. 
Was warum geändert wurde, er-
klärt Bezirksrat Roman Schlöm-
mer, der dem Ressort Planung, 
Umwelt und Verkehr vorsteht.

Interview von Fabian Duss

Die Nutzungsplanungsrevision 
liegt seit vorletztem Freitag zum 
zweiten Mal öffentlich auf. Die 
Auflage erstreckt sich über einen 
Monat, während welchem viele 
Bürger im Jahresend- oder Fest-
tagsstress stecken. Hätte man da-
mit nicht noch ein paar Wochen 
zuwarten können?
Roman Schlömmer: Nein, denn wir 
wollen vorwärts machen. Heutzuta-
ge sind alle Baugesuche – zusätzlich 
zur physischen Auflage – elektro-
nisch einsehbar und es werden nur 
eine überschaubare Anzahl Ände-
rungen aufgelegt. Deshalb finden 
wir das vertretbar. Aber klar: Eine 
Gesamtauflage hätten wir in so einer 
Zeit nicht gemacht.

Gegen die erste Auflage sind beim 
Regierungsrat noch eine Hand-
voll Beschwerden hängig. Dieses 
Verfahren läuft parallel zur zwei-
ten Auflage, zu der nun ebenfalls 
Einsprachen eingereicht werden 
können. Welche der nun aufgeleg-
ten Anpassungen der Zonenpläne 
und des Baureglements würden 
Sie hervorheben?
Es handelt sich bei allen Anpassun-
gen um Justierungen. Im Einsprache-
verfahren wurden wir auf dies oder 
jenes aufmerksam gemacht. Was wir 
als sinnvoll empfanden, haben wir 
nun geändert. So haben wir etwa die 
maximalen Gebäude- und Firsthö-
hen in der Zentrumszone um einen 
Meter erhöht, weil dadurch Gebäude 
mit attraktiven Raumhöhen erstellt 
werden können. In den Kernzonen 
haben wir zum Beispiel die orts-
bildprägenden Bauten und Fassaden 
nochmals gesamthaft beurteilt. Bei 
diversen Gebäuden verzichten wir 
nun auf den Volumenschutz oder 
nahmen ortsbildprägende Fassaden 
raus. Vieles davon ist bereits im kan-
tonalen Planungs- und Baugesetz 
geregelt und muss nicht noch zusätz-
lich in unserem Baureglement fest-
gehalten werden.

Es war also kein Bazar und wer 
am lautesten schrie, dessen Haus 
oder Fassade gilt nun nicht mehr 
als ortsbildprägend.
Ja. Wir schauten nochmals über den 
ganzen Kernzonenplanperimeter 
und bereinigten ihn. Vielen Liegen-
schaftsbesitzern kamen wir hinsicht-
lich dieses Wegfalls etwas entgegen.

Der Bezirk hat den ganzen Absatz 
aus dem Baureglement gestrichen, 
der vorschreiben wollte, dass ein 
Teil des Strassenabstands, also 
quasi der Vorgarten, zu begrünen 
ist. Wieso das?
Das ist tatsächlich ein kleiner Rück-
schritt. Unsere Absicht war einst, 
dass der Grünstreifen gut fürs Kli-
ma, fürs Auge und fürs Dorfbild ist. 
Nun verzichten wir darauf. Bei den 
Einspracheverhandlungen merkten 
wir, dass es für die Architekten und 
Bauherren anscheinend eine riesige 
Einschränkung gewesen wäre.

Begünstigt der Bezirk damit nicht 
Geröllhalden in den Vorgärten, 
also Steingärten?

Nein, denn Bauherren müssen einen 
gewissen Teil ihrer nicht bebauten 
Fläche ohnehin begrünen.

Rausgestrichen hat der Bezirk 
auch eine Vorgabe, wonach es bei 
den ortsbildprägenden Gebäuden 
in der Kernzone eine städtebauli-
che Analyse gebraucht hätte.
In Gesprächen, auch mit der Denk-
malpflege, merkten wir: Mit unse-
rem externen Fachexperten und der 
kantonalen Denkmalpflege gibt es 
bereits ausreichend Fachgremien, 
die bei ortsbildrelevanten Projekten 
mitmischen. Gerade bei kleineren 
Bauvolumen wäre es übertrieben, 
noch ein drittes Fachgremium hin-
zuzunehmen. Bei grösseren Über-
bauungen können wir auch ohne 
die erwähnte Vorgabe im Rahmen 
des Gestaltungsplanverfahrens eine 
städtebauliche Analyse einfordern.

Machen wir einen kurzen Abste-
cher nach Merlischachen. An-
grenzend an die Badi, jenseits des 
Dorfbachs, erhält der Bezirk im 
Gegenzug für eine Umzonung ein 
213 Quadratmeter grosses Stück 
Land mit Seezugang. Welchen 
Nutzen hat der Bezirk davon?
Es geht um einen rund fünf Meter 
breiten und 40 Meter langen Strei-
fen. Wenn Sie wollen, können Sie 
sich dort künftig im Sommer mit 
einem Badtüechli hinlegen. Vor al-
lem aber sichern wir uns damit den 
Dorfbach und dessen Uferbereich. 
Irgendwann müssen wir uns den 
Bach im Rahmen eines Hochwas-
serschutzprojektes gesamtheitlich 
anschauen. Das bietet dann auch 
Gelegenheit, um ihn auf die eine 
oder andere Weise erlebbar, gestal-
terisch schön und spannend zu ma-
chen, etwa für Badi-Beiz-Besucher.

Kehren wir zurück nach Küss-
nacht. Im Vergleich zur ersten 
Auflage wurde die Gestaltungs-
planpflicht im Perimeter ‹Bahn-
hof Mitte› flexibilisiert. Was gab 
den Anstoss dazu?
Der grösste Teil der dortigen Grund-
stücke gehört der LG Zentralschweiz. 
Sie fand, ein Gewerbeanteil von min-

destens 40 Prozent sei zu hoch, so 
viele Gewerbeflächen liessen sich 
wohl kaum vermieten. Gleichzeitig 
fordern manche Parteien mehr be-
zahlbaren Wohnraum. Nun präsen-
tieren wir einen Kompromiss, von 
dem auch die Bevölkerung etwas 
hat: Der Gewerbeanteil lässt sich auf 
20 Prozent reduzieren, wenn im Ge-
genzug preisgünstiger Wohnraum 
entsteht. Die Wohnlage ist gut: di-
rekt beim öffentlichen Verkehr und 
mit guter Aussicht. Die LGZ und die 
SBB, der dort ebenfalls eine Parzel-
le gehört, sind damit einverstanden. 
Wie es letztlich rauskommt, sehen 
wir dann bei einem konkreten Bau-
projekt.

Neu ist auch, dass im Bauregle-
ment festgehalten werden soll, 
dass im Bereich des heutigen 
P+Rail-Parkplatzes am Süden-
de des Bahnhofs ein öffentliches 
Parkplatzangebot beibehalten 
wird. Das war ein Anliegen der 
SP und Unabhängigen. Die For-
mulierung im Baureglements-
entwurf enthält allerdings keine 
konkreten Angaben dazu, wie 
viele Parkplätze dort erhalten 
bleiben müssen. Warum wurde 
darauf verzichtet?
Das haben wir bewusst unterlas-

sen, weil sich die Nachfrage über 
die Jahre verändert. Wer dort baut, 
muss ohnehin einen Gestaltungs-
plan ausarbeiten. Wenn es dann so 
weit ist, kann man das Parkplatzan-
gebot in den Sonderbauvorschriften 
verankern.

Machen wir auf dem Weg ins 
Fänn einen kurzen Zwischenhalt 
im Chli Ebnet: Dort soll offen-
bar nach der Nutzungsplanungs-
revision eine Umzonung in eine 
Wohn- und Gewerbezone geprüft 
werden. Das höre ich zum ersten 
Mal. War das für den Bezirk bei 
den Mitwirkungen und in der ers-
ten Auflage kein Thema, weil es 
erst jetzt von externer Seite auf-
geworfen wurde?
Genau, dieses Anliegen brachte 
im Einspracheverfahren eine Inte-
ressengemeinschaft der dortigen 
Grundeigentümer vor. Es macht 
Sinn, kommt für den laufenden 
Prozess aber zu spät. Das Anliegen 
soll nach Abschluss der Nutzungs-
planungsrevision geprüft werden. 
Umgesetzt würde es also in einer 
separaten Vorlage.

Bei der Gewerbe- und Industrie-
zone Entwicklungsschwerpunkt 
Fänn – so klobig heisst die Zone 
neuerdings – werden jetzt nicht 
mehr explizit arbeitsplatzorien-
tierte Nutzungen verlangt. Wa-
rum?
Die ansässigen Gewerbebetriebe 
fühlten sich von dieser Einschrän-
kung fast enteignet. Sie wollen 
Spielraum haben, wenn sich ihre 
Bedürfnisse ändern. Benötigen sie 
zusätzliche Arbeitsplätze, bauen sie 
solche. Brauchen sie aber weitere 
Lagerräume, sollen sie diese schaf-
fen können. Das verstehen wir. Zu-
dem handelt es sich hierbei ‹nur› um 
ein Industriegebiet – und da sollte 
man nicht unnötig viele Einschrän-
kungen machen.

Ausschliessliche Lagernutzungen 
bleiben derweil untersagt und 
eine Verdichtung wird nach wie 
vor vorausgesetzt.
Genau, einen einstöckigen Lidl oder 

Aldi zu bauen ist künftig nicht mehr 
möglich. Ochsner Sport, der einst 
Interesse am Fänn bekundete, kann 
sich dort nicht niederlassen. Wenn 
aber beispielsweise die Christen 
AG plötzlich Schalungswände ver-
kaufen möchte, dürfte die Firma in 
einer gewissen Grösse einen Laden 
bewirtschaften.

Hinweis
Sämtliche Dokumente zur zweiten 
Auflage der Nutzungsplanungsrevision 
liegen noch bis am 7. Januar öffentlich 
auf und sind auch auf der Webseite 
des Bezirks Küssnacht abrufbar. 
Einspracheberechtigt ist jedermann.

Der Bezirk erhält von der Schloss-Hotel Swiss-Chalet AG einen Streifen Land jenseits des Merlischacher Dorfbachs. Foto: Patrick Caplazi

«Die Gewerbebetriebe im Fänn 
wollen Spielraum haben, wenn 
sich ihre Bedürfnisse ändern. 

Das verstehen wir.»

Roman Schlömmer
Bezirksrat

Bezirk erhält 
Landstreifen
fab. Was im Frühling noch als 
Grundsatzvereinbarung zwi-
schen dem Bezirk und der 
Schloss-Hotel Swiss-Chalet AG 
auflag, wurde im September zu 
einem Dienstbarkeitsvertrag: 
Im Gegenzug für die Umzonung 
der drei Grundstücke 1605, 1608 
und 1692 von der Kur- in die 
Kernzone erhält der Bezirk einen 
Teil der Parzelle 1692. Damit 
vergrössert sich der öffentliche 
Seezugang beim Merlischacher 
Strandbad um einige Meter. 
Die 212 Quadratmeter, welche 
die Schloss-Hotel Swiss-Chalet 
AG abtritt, werden mit der Be-
zirksliegenschaft 1607 vereint. 
Dabei handelt es sich um jene 
Parzelle, auf der bereits die Badi 
liegt. Im Dienstbarkeitsvertrag 
werden unter anderem ein Nä-
herbaurecht zugunsten der Par-
zelle 1692 sowie gegenseitige 
Grenzbaurechte für Einfriedun-
gen geregelt. Der Vertrag liegt 
derzeit öffentlich auf. Sollte die 
Nutzungsplanungsrevision vom 
Stimmvolk abgelehnt respekti-
ve die Umzonung bis Ende 2026 
nicht umgesetzt werden, wird 
der Vertrag hinfällig.


